
Talentakademie OWL 

 
 
Allgemein Die Talentakademie (TA) ist in vier Stufen aufgeteilt: Quarta, Tertia, Sekunda, Prima. Der Start 

erfolgt i.d.R. in der Quarta. 
 
I: Quarta In der Quarta gelten die Kriterien der teilnehmenden Musikschulen. Hierzu gehören  

auch das Bewerbungsverfahren und die inhaltliche Ausgestaltung. 
 
II: Tertia Ab der Tertia gelten die Kriterien des Dachverbandes. 
 
III: Sekunda Die Sekunda entspricht der Studienvorbereitenden Ausbildung (SVA), ist also  

insbesondere für Schüler*innen gedacht, die ein Musikstudium in Erwägung ziehen. 
 

IV: Prima Die Prima ist ausschließlich Schüler*innen vorbehalten, die sich auf eine 
Aufnahmeprüfung vorbereiten. 

 

 
Zielgruppe  Schüler*innen, die Musik als einen wichtigen Bestandteil ihres Lebens ansehen  

Schüler*innen, die auf überdurchschnittlichem Niveau musizieren 
Schüler*innen, bei denen großes pädagogisches Interesse und Talent zu erkennen ist 
Schüler*innen mit einem besonderen Engagement, v.a. im kammermusikalischen Bereich 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Grundbedingung ist die Teilnahme an einem Ensemble der Musikschule (bei Genehmigung der  
Schulleitung auch an einem vergleichbaren Ensemble) 

 

 
Bewerbung Für die Quarta an der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.  
 

- Schriftlicher Antrag des/der Erziehungsberechtigten 
- Empfehlung der Lehrkraft 
- Erstellung eines ca. fünfminütigen Videos mit 1-2 Stücken freier Wahl. Dieses ist hochzuladen  
  unter https://ruhr.smartmusikschule.de/index.php/s/Talentakademiebewerbungen 
 
 

Die Eingangsfrist endet am 30. April 2024. 
 

Die Anzahl der Plätze ist bei dieser Bewerbungsrunde auf fünf Teilnehmende begrenzt. Über die  
Vergabe entscheiden die Mitglieder der AG Talentförderung. 
 

Da sich die Talentakademie im erstmaligen Aufbau befindet, kann eine Zusage zunächst nur für 
das Schuljahr 2024/25 gegeben werden.  
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Für die Tertia 
 

Online-Anmeldung zum Jahresvorspiel in Bielefeld (Mitte/Ende September) über die Homepage 
der Musik- und Kunstschule Bielefeld: www.muku-bielefeld.de 
 
Danach 
 

Nachweis des Lernfortschritts im Rahmen eines jährlichen Vorspiels. 
 

 
Regelungen  Für die Quarta an der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. 

 

- Die Teilnahme am Theorieunterricht ist freiwillig 
- Auf Wunsch kann zusätzlich ein zweites Fach belegt werden (Ermäßigung = 50 %) 
- Die Verweildauer in der Quarta ist auf maximal zwei Jahre begrenzt. Danach erfolgt ein Übertritt 
  in die Tertia oder die Beendigung der Teilnahme an der TA. 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Für die Tertia 
 

- Am Theorieunterricht muss mindestens probeweise teilgenommen werden  
- Auf Wunsch kann zusätzlich ein zweites Fach belegt werden (Ermäßigung = 50 %) 

https://ruhr.smartmusikschule.de/index.php/s/Talentakademiebewerbungen
http://www.muku-bielefeld.de/


 
Ab der Sekunda 
 

- Die Teilnahme am Theorieunterricht ist Pflicht 
- Auf Wunsch kann zusätzlich ein zweites Fach belegt werden (Ermäßigung = 50 %) 

 

 
Förderung In der Quarta an der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. 
 

- Zusätzlicher kostenfreier Unterricht von 15 Minuten im Hauptfach 
  - Halbierung der Unterrichtsgebühr in einem optionalen Zweitfach 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  Ab der Tertia 
 

- Workshops an Musikhochschulen 
  - Vorspiele mit externer Expertise; eigene Konzertreihe 
  - Besuch von kulturellen Veranstaltungen (zu vergünstigten Preisen) 
 
 
 


